
1 

 

 

 

Information zu Aufgabe und Arbeitsweise der 

 
 

Unabhängigen Anerkennungskommission der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens zur Gewährung von Leistungen in Anerkennung erlittenen 

Unrechts an Betroffene sexualisierter Gewalt 

 
 
 

1. Überblick 
 
Die Unabhängige Anerkennungskommission der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens zur Gewährung 
von Leistungen in Anerkennung erlittenen Unrechts an Betroffene sexualisierter Gewalt - 
Unabhängige Anerkennungskommission - prüft verjährte Fälle von sexualisierter Gewalt durch 
Haupt- oder Ehrenamtliche, die im Bereich der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens und ihrer 
Diakonie tätig waren. 

 
Sie entscheidet über freiwillige Leistungen, mit denen das verursachte Leid gesehen und 
anerkannt wer- den soll (Anerkennungsleistungen). 

 
Darüber hinaus kann die Unabhängige Anerkennungskommission Unterstützungsleistungen 
zusprechen zur Milderung noch andauernder Folgen sexualisierter Gewalt, wenn diese Leistungen 
nicht von einer anderen Stelle, zum Beispiel einer Krankenversicherung, übernommen werden. 

 
Für die begangenen Taten sind die Täter verantwortlich. Auch die Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens ist mitverantwortlich, wenn ein institutionelles Versagen vorliegt. 

 
Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen werden bei staatlichen Leistungen (z.B. 
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Grundsicherung) nicht angerechnet. Sie sind nicht pfändbar und 
müssen nicht versteuert werden. 

 
 

2. Höhe der Leistungen 
 
Die Höhe der Anerkennungsleistung orientiert sich an der staatlichen Rechtsprechung für 
Schmerzensgeldansprüche in vergleichbaren Fällen. Da es sich um freiwillige Leistungen handelt, 
können sie nicht vor Gericht eingeklagt werden. 

 
Die Umstände der Tat und die Folgen für die Betroffenen sind für die Bestimmung der Höhe der 
Anerkennungsleistung maßgeblich. 
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3. Verfahren 
 
Anträge auf Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen können bei der Ansprech- und Meldestelle 
für Betroffene sexualisierter Gewalt in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens gestellt werden: 

 
Frau Anja Philipp 

– persönlich – 
c/o Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens 
Lukasstraße 6 
01069 Dresden 

 

E-Mail: anja.philipp@evlks.de 

Telefon: 0351-4692-106 

 
 

Post an die „Ansprechstelle“ und an „Frau Philipp persönlich“ wird nur von der Ansprechstelle/ 
Frau Philipp geöffnet. 

 
Frau Philipp versendet auf Anfrage den für die Prüfung und Entscheidung notwendigen Antrag. In 
einem persönlichen Gespräch kann der Antrag gemeinsam ausgefüllt werden. Unterstützung geben 
regel- mäßig auch Beratungsstellen (s. unten Nr. 6). Um zu vermeiden, dass die Betroffenen 
mehrfach über die Geschehnisse berichten müssen, können Unterlagen vorgelegt werden. 

 
Die Unabhängige Anerkennungskommission tritt nach Bedarf, in der Regel einmal im Quartal, 
zusammen und entscheidet über die eingereichten Anträge. Die Ansprech- und Meldestelle stellt 
die Anträge vor. Die Beratungen sind nicht öffentlich. Betroffene können persönlich in ihrer 
Angelegenheit sprechen oder sich durch einen Bevollmächtigten begleiten oder vertreten lassen. 

 
Die Unabhängige Anerkennungskommission entscheidet frei von Weisungen. 

 
 

4. Zusammensetzung 
 
Die Unabhängige Anerkennungskommission besteht aus vier Mitgliedern: 

 
Dr. Julia Schellong, Fachärztin für Psychotherapie und Psychosomatik, Traumatherapeutin (DeGPT) 

Angelika Blochwitz, Dipl.-Sozialpädagogin, Systemische Supervisorin (EKFuL/DGSF), 

Familientherapeutin  

Carmen Kuhn, juristische Oberlandeskirchenrätin 

Christian Kreusel, Pfarrer i. R. 

mailto:anja.philipp@evlks.de
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5. Datenschutz 
 
Alle Unterlagen werden verschlossen aufbewahrt und verbleiben bei der Ansprech- und Meldestelle. 

 
Die Mitglieder der Unabhängigen Anerkennungskommission und die Beschäftigten der Ansprech- 
und Meldestelle sind zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen in 
Ausübung ihrer Tätigkeit bekanntgeworden sind. 

 
 

6. Weitere Informationen und Hilfsangebote 
 
Hilfs- und Beratungsangebote finden Sie unter anderem hier: 

 
https://www.anlaufstelle.help/ (zentrale Anlaufstelle für Betroffene sexualisierter Gewalt in der 
evangelischen Kirche und Diakonie) 

 
TelefonSeelsorge® Deutschland | Sorgen kann man teilen. 0800/1110111 · 0800/1110222 · 
116123. Ihr Anruf ist kostenfrei. (24 Stunden täglich) 

 

https://www.opferhilfe-sachsen.de/ 
 

https://www.awo-shukura.de/ 
 

https://www.wildwasser-chemnitz.de/ 
 

Weitere Informationen zu Hilfen in Fällen sexualisierter Gewalt finden Sie auf der Homepage der 
Ev.- Luth. Landeskirche Sachsens unter 
EVLKS - interessiert: Prävention, Intervention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt 

https://www.anlaufstelle.help/
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.telefonseelsorge.de/
https://www.opferhilfe-sachsen.de/
https://www.awo-shukura.de/
https://www.wildwasser-chemnitz.de/
https://www.evlks.de/handeln/hilfe-und-unterstuetzung/praevention-intervention-und-aufarbeitung-sexualisierter-gewalt/
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